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Am 18. Mai 2014 wird das Schweizer 
Stimmvolk über die Volksinitiative «Für den 
Schutz fairer Löhne (Mindestlohn-Initiative)» 
befinden. Die Initiative verlangt zweierlei: ei-
nerseits die Einführung eines nationalen ge-
setzlichen Mindestlohnes von 22 Franken pro 
Stunde;1 andererseits sollen Bund und Kanto-
ne die Festlegung von orts-, berufs- und bran-
chenüblichen Mindestlöhnen in Gesamtar-
beitsverträgen (GAV) fördern. Während die 
Forderung nach einem staatlich verordneten 
Mindestlohn Anlass zu lebhaften Diskussio-
nen gibt, erhielt der zweite Teil der Volksiniti-
ative bisher weniger Aufmerksamkeit. Welche 
Bedeutung haben GAV heute, und welche 
Entwicklung fand in den letzten Jahren dies-
bezüglich statt? 

Vertrag versus Gesetz

In der Schweiz werden die Löhne entweder 
individuell zwischen dem Arbeitnehmenden 
und dem Unternehmen vereinbart oder kol-
lektiv von den Sozialpartnern für ganze Bran-
chen oder einzelne Firmen ausgehandelt. Um 
die Arbeits- und Lohnbedingungen gemein-
sam vertraglich festzuhalten, nutzen die Sozi-
alpartner meist das Instrument des GAV. Im 
Gegensatz zu einer gesetzlichen Regelung ist 
ein GAV ein zwischen  Arbeitgebern oder de-
ren Verbänden und  Arbeitnehmerverbänden 
abgeschlossener schriftlicher Vertrag (Privat-
recht). Dieser gilt jeweils für eine bestimmte 
Laufzeit und wird danach meist neu verhan-
delt und angepasst.

Der Inhalt eines GAV ist grundsätzlich 
frei, darf jedoch nur zum Vorteil der Arbeit-
nehmerseite von zwingendem Recht ab-
weichen. Die Schweizer GAV-Landschaft ist 
denn auch entsprechend vielfältig. Typi-
scherweise enthalten GAV Bestimmungen zu 

Mindestlöhnen, Arbeitszeit, Ferien, Lohn-
entwicklung, Kündigungsfristen oder Wei-
terbildungen.  Gewisse GAV regeln auch spe-
zifische Leistungen wie den frühzeitigen 
Altersrücktritt. Die meisten GAV enthalten 
weiter Vorgaben, wie die Vertragsparteien bei 
GAV-Verletzungen miteinander umzugehen 
haben. Während der Laufzeit eines GAV be-
steht beidseitig eine sogenannte Friedens-
pflicht. Die Begriffe «Sozialpartnerschaft 
und GAV» werden denn auch oft mit der ge-
ringen Anzahl Streiks in der Schweiz in Ver-
bindung gesetzt. Sozialpartnerschaftliche 
Vereinbarungen, festgehalten im Rahmen ei-
nes GAV, helfen mit, das potenziell konflikt-
trächtige Verhältnis zwischen Arbeitgebern 
und Arbeitnehmenden zu stabilisieren. Da-
mit übernehmen GAV eine gewisse Ord-
nungsfunktion und entlasten indirekt den 
Staat. Der grosse Spielraum der Sozialpart-
ner für die Gestaltung der Arbeitsbedingun-
gen ermöglicht daher eine zurückhaltende 
Arbeitsgesetzgebung.

Schweizweit bestehen rund 
600  Gesamtarbeitsverträge

Im Rahmen der Erhebung über die Ge-
samtarbeitsverträge in der Schweiz (EGS) 
untersucht das Bundesamt für Statistik 
(BFS) alle zwei Jahre Struktur und Inhalt der 
GAV. Diese Erhebung gibt einen ersten Hin-
weis zur Bedeutung der GAV in der Schweiz. 
Die letzte Untersuchung bezieht sich auf das 
Jahr 2012.2 Laut BFS wurden in diesem Jahr 
die Arbeitsbedingungen von rund 1 742 100 
Beschäftigten in 592 verschiedenen GAV ge-
regelt.3 Davon waren 88% einem GAV mit 
Mindestlohn unterstellt (siehe Kasten 2). 

Die Wirtschaftsbranchen mit den meisten 
GAV-Unterstellten sind das Gastgewerbe 
(220 000) und der Personalverleih (270 000). 
Weitere Branchen, in denen GAV eine quan-
titativ wichtige Rolle spielen, sind der Detail-
handel sowie das Bauhaupt- und das Bau-
nebengewerbe. In der Industrie ist die 
Bedeutung der GAV wegen der Höherquali-
fizierung der Belegschaft und der Abnahme 
des Produktionspersonals rückläufig; den-
noch spielen GAV etwa in der Uhren- und 
Maschinenindustrie weiterhin eine wichtige 
Rolle. Von untergeordneter Bedeutung sind 
GAV in Dienstleistungsbranchen mit über-
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1 Ein Beitrag mit dem Titel «Tieflöhne in der Schweiz – 
 eine Situationsanalyse» in der Ausgabe 9-2013 dieser 
Zeitschrift setzte sich mit dem ersten Teil der Volks-
initiative auseinander.

2 Siehe www.bfs.admin.ch, Arbeit und Erwerb, Organisati-
on des Arbeitsmarktes, Gesamtarbeitsverträge.

3 Diese Zahlen beziehen sich auf GAV mit normativen 
 Bestimmungen. Siehe dazu BFS (2012).

4 Mehr zur Entwicklung der GAV zu Beginn der 1990er- 
Jahre siehe Oesch (2011). 

5 Der GAV-Abdeckungsgrad bezeichnet den Anteil der 
 einem GAV unterstellten Arbeitnehmenden am Total der 
theoretisch unterstellbaren Beschäftigten (ohne Kader, 
selbständig Erwerbstätige, mitarbeitende Betriebs-
eigner und Familienmitglieder sowie öffentliche 
 Ange stellte). Details zur Berechnung siehe Seco 
(2013), S. 80. 

6 Siehe Oesch (2012), S. 120. 
7 Beispiele sind die GAV im Verkauf auf kantonaler und 

kommunaler Ebene, bei den Tankstellenshops oder bei 
 Wäschereien.

8 Siehe dazu auch Oesch (2007), S. 348.
9 OECD (2012), S.136. 

Kasten 1

Hinweis

Dieser Beitrag enthält Auszüge aus dem 
Bericht des Staatssekretariats für Wirtschaft 
(Seco) «GAV Standortbestimmung», welcher 
im Mai dieses Jahres publiziert wird. 
Im  Rahmen dieses Berichts verfasste Prof. 
Daniel Oesch von der Universität Lausanne 
 einen Beitrag zum Kapitel «Entwicklung und 
Stand der Gesamtarbeitsverträge in der 
Schweiz».
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Dienstleistungen werden die Arbeitsbedin-
gungen weniger in GAV geregelt.

Renaissance seit Mitte der 1990er-Jahre

Seit Anfang der 1990er Jahre ist die An-
zahl GAV tendenziell rückläufig. Interessan-
terweise wächst jedoch die Anzahl der  
Beschäftigten, deren Arbeits- und Lohnbe-
dingungen im Rahmen eines GAV verbind-
lich festgehalten werden. Nach einem Rück-
gang zu Beginn der 1990er-Jahre nahm die 
Anzahl unterstellten Beschäftigten ab 1996 
wieder langsam, aber stetig zu.4 Ab 2001 stieg 
die Anzahl der GAV-Unterstellten sogar 
 stärker als die unterstellbare Beschäftigung. 
 Damit erhöhte sich der GAV-Abdeckungsrad 
von rund 41% im Jahr 2001 auf 49% im Jahr 
2012.5 Auffallend stark zugenommen haben 
die allgemeinverbindlich erklärten GAV 
 (siehe Kasten 3). Ihre Anzahl verdoppelte sich 
zwischen 2001 (34) und 2012 (71). Während 
dieser Zeitspanne nahmen die einem allge-
meinverbindlich erklärten GAV unterstellten 
Arbeitnehmenden um knapp 80% (von rund 
349 600 auf 626 200 Personen) zu. 

Gemäss Oesch (2012) haben drei Elemen-
te wesentlich zur «Renaissance» des GAV seit 
Mitte der 1990er-Jahre beigetragen.6 Erstens 
konnten die Gewerkschaften auch ausserhalb 
ihres traditionellen Einflussbereiches (Indust-
rie, Baugewerbe) Fuss fassen und damit – 
wenn auch verspätet – auf den strukturellen 
Wandel hin zur Dienstleistungsgesellschaft 
reagieren. Insbesondere die Unia konnten im 
Dienstleistungsbereich eine Reihe von neuen 
GAV unterzeichnen.7 Damit liess sich der 
Rückgang der Anzahl GAV-Unterstellten – 
induziert u.a. durch die krisen- und struktu-
rell bedingten Beschäftigungsverluste in der 
Industrie und im Baugewerbe in den 1990er-
Jahren – etwas wettgemachen.

Als weiteren Grund für die Zunahme er-
wähnt Oesch die Abschaffung des Beamtensta-
tus beim Bund und bei den meisten Kantonen. 
Dies führte dazu, dass die Arbeitsbedingungen 
im (halb-)öffentlichen Sektor vermehrt ge-
meinsam mit den Gewerkschaften im Rahmen 
eines GAV festgelegt wurden. Auf nationaler 
Ebene war dies bei den öffentlichen Infra-
strukturbetrieben wie Post, SBB oder Swiss-
com der Fall. Auf kantonaler Ebene konnten 
auch im Sozial- und Gesundheitswesen erst-
mals vereinzelt GAV unterzeichnet werden 
(Spitäler, Altersheime).

Öffnung des Arbeitsmarktes als 
 wesentlicher Grund

Ausschlaggebend für den Bedeutungsge-
winn der GAV war jedoch die Einführung der 
Personenfreizügigkeit zwischen der Schweiz und 

Kasten 2

Staatlicher Mindestlohn versus  GAV-Mindestlohn

Die meisten GAV enthalten verbindliche 
 Mindestlöhne, wobei die Regelungen sehr unter-
schiedlich ausfallen können. So gibt es z.B. in der 
privaten Sicherheitsdienstleistungsbranche 
bis zum zwölften Dienstjahr für jedes einzelne 
Dienstjahr einen anderen Mindestlohn. In gewis-
sen GAV werden die Mindestlöhne regional unter-
schiedlich hoch angesetzt. Der vereinbarte 
 Mindestlohn für Ungelernte im aktuellen GAV der 
 Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM-
Industrie) ist z.B. in Zürich höher als in Freiburg, 
wo der Mindestlohn wiederum höher ausfällt als 
im Tessin. Gegenüber einem staatlich festgeleg-
ten Mindestlohn hat die Festlegung von Mindest-
löhnen im Rahmen eines GAV den Vorteil, dass die 
Sozialpartner ihre Branche genau kennen und auf 
die Besonderheiten der Betriebe und der Regio-
nen Rücksicht nehmen können. In einzelnen GAV 
haben sich die Sozialpartner zudem auf «Krisen-
artikeln» geeinigt, welche es den Betrieben 
 erlauben, in wirtschaftlich schwierigeren Situa-
tionen vom GAV abzuweichen, etwa um Beschäf-
tigungsverluste zu vermeiden.

Auch die Entwicklung der GAV-Mindestlöhne 
verläuft je nach Branche anders. Gemäss Bundes-
amt für Statistik (BFS) wurden im Jahr 2013 die 
GAV-Mindestlöhne im Handel um 1,8% angeho-
ben, während es im Gastgewerbe keine Minimal-
lohnerhöhung gab.a Mindestlöhne in GAV erlau-
ben es, auf die wirtschaftliche Situation der 
Branche Rücksicht zu nehmen. Ein in der Ver-
fassung verankerter Mindestlohn bietet diesbe-
züglich weniger Spielraum. Die Mindestlohn- 
Initiative verlangt zudem, dass der gesetzliche 
Mindestlohn regelmässig an die Lohn- und Preis-
entwicklung angepasst wird, mindestens aber im 
Ausmass des Rentenindexes der AHV. Sollte die 
Initiative angenommen werden, ist bei Inkraft-
treten der neuen Regelung die seit 2011 aufge-
laufene Lohn- und Preisentwicklung hinzuzurech-
nen. Die aktuelle Prognose des Bundesamtes für 
Sozialversicherungen (BSV) geht von einer Erhö-
hung des Mischindexes von rund 4,8% bis ins 
Jahr 2018 aus.

a Siehe: BFS 2014.

In % der Beschäftigten Gewerkschaftlicher Organisationsgrad GAV-Abdeckungsgrad

USA 11.4 13.6

Japan 18.4 16.0

Neuseeland 20.8 17.0

Kanada 27.5 31.6

Ver. Königreich 26.5 32.7

Australien 18.0 40.0

Irland 33.7 44.0

Portugal 19.3 45.0

Schweiz 17.8 48.0

Luxemburg 37.3 58.0

Deutschland 18.6 62.0

Griechenland 24.0 65.0

Norwegen 54.4 74.0

Dänemark 68.8 80.0

Italien 35.1 80.0

Niederlande 19.4 82.3

Spanien 15.9 84.5

Island 79.4 88.0

Finnland 70.0 90.0

Frankreich 7.6 90.0

Schweden 68.4 91.0

Belgien 52.0 96.0

Österreich 28.1 99.0

Tabelle 1

Gewerkschaftlicher Organiastionsgrad und GAV-Abdeckungsgrad Ende der 2000er-Jahre

 Quelle: OECD / Die Volkswirtschaft

durchschnittlichem Qualifikationsniveau 
und ohne gewerkschaftliche Tradition. Dies 
ist der Fall in der Forschung und Entwick-
lung, der Informatik, der Unternehmensbe-
ratung oder den Versicherungen. Aber auch 
in der Freizeitindustrie, dem Grosshandel, 
der Landwirtschaft oder in den persönlichen 
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Gewerkschaften, die Arbeitsbedingungen ihrer 
Branche in allgemeinverbindlichen GAV fest-
zuhalten. Dies gilt insbesondere für bisher vor 
ausländischer Konkurrenz geschützten Bran-
chen der Binnenwirtschaft, welche mit der Er-
leichterung des grenzüberschreitenden Dienst-
leistungsverkehrs neue Konkurrenz aus der 
EU/Efta erhielten.8 In diesem Kontext stellte 
die Allgemeinverbindlicherklärung durch den 
Staat einen starken Anreiz dar, überhaupt ei-
nen GAV abzuschliessen. Für die GAV in der 
privaten Sicherheitsdienstleistungsbranche so-
wie in der Reinigungsbranche Deutschschweiz 
spielte die Möglichkeit der Allgemeinverbind-
licherklärung eine wesentliche Rolle. 

Wo liegt die Schweiz im internationalen 
Vergleich?

Zurück zur Mindestlohn-Initiative: Die 
Forderung nach einem staatlichen Mindest-
lohn wird unter anderem damit begründet, 
dass in der Schweiz 50% der Arbeitsverhält-
nisse keinem GAV unterstellt sind. Dabei 
wird meist auf die höheren Abdeckungsgra-
de im Ausland verwiesen. Internationale Ver-
gleiche sind jedoch mit einiger Vorsicht zu 
interpretieren, da sich einerseits aus dem 
GAV-Abdeckungsgrad keine Rückschlüsse 
auf Inhalt, Verbindlichkeit und Aktualität 
der Vereinbarungen ziehen lassen. Anderer-
seits können länderspezifische institutionelle 
Rahmenbedingungen die Höhe des Abde-
ckungsgrades wesentlich beeinflussen.

Die Schweiz positioniert sich im OECD-
Vergleich mit rund 50% im hinteren Mittel-
feld.9 In Ländern mit hohem gewerkschaft-
lichen Organisationsgrad ist der Druck auf 
die Arbeitgeber höher, einen GAV abzu-
schliessen. Daher liegt in diesen Ländern – 
Schweden, Finnland, Dänemark, Belgien – 
auch der GAV-Abdeckungsgrad tendenziell 
höher (siehe Tabelle 1). Auch beim gewerk-
schaftlichen Organisationsgrad können ins-
titutionelle Rahmenbedingungen eine Rolle 
spielen. So gehören zum Beispiel die skandi-
navischen Länder sowie Belgien zum soge-
nannten Ghent-System. Dieses System be-
teiligt die Gewerkschaften an der Verwaltung 
der Arbeitslosenversicherung. Da Gewerk-
schaftsmitglieder dabei zum Teil bessere 
Leistungen erhielten, förderte dies auch den 
gewerkschaftlichen Organisationsgrad. 

Es gibt jedoch auch eine ganze Reihe von 
Ländern, welche einen hohen GAV-Abde-
ckungsgrad erzielen, ohne dass sich die Ge-
werkschaften auf eine grosse Anzahl Mitglie-
der stützen können. Österreich, Frankreich, 
Spanien oder die Niederlande gehören in 
diese Kategorie. Hier sind die länderspezifi-
schen institutionellen Rahmenbedingungen 
von Interesse. So besteht in Frankreich zum 

der EU im Jahr 2002. Die GAV – insbesondere 
die allgemeinverbindlichen – erhielten im 
Rahmen der flankierenden Massnahmen eine 
zentrale Rolle. Da die in allgemeinverbindli-
chen GAV enthaltenen Mindestlöhne gemäss 
Entsendegesetz auch von Entsendebetrieben 
eingehalten werden müssen, stärkte die Ar-
beitsmarktöffnung gegenüber der EU/Efta das 
gemeinsame Interesse von Arbeitgebern und 

Kasten 3

Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen 

Der Staat mischt sich grundsätzlich nicht in die 
GAV-Politik der Sozialpartner ein. Die GAV bedür-
fen weder von der Form, noch vom Inhalt her 
 einer staatlichen Genehmigung, sie sind direkt 
gültig und anwendbar. Aktiv wird der Staat erst 
bei der so genannten Allgemeinverbindlicherklä-
rung eines GAV. Unter bestimmten Voraussetzun-
gen, welche im Bundesgesetz über die Allgemein-
verbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträ-
gen (AVEG) festgehalten sind, können die Bun-
des- oder Kantonsbehörden auf Antrag der unter-
zeichnenden GAV-Parteien den Geltungsbereich 
eines GAV auf die ganze Branche ausdehnen. Es 
handelt sich dabei um einen behördlichen Ent-
scheid, durch den der Geltungsbereich eines GAV 
über den Kreis der Beteiligten hinaus auf alle 
 Arbeitgeber und Arbeitnehmenden des betreffen-
den Berufs- oder Wirtschaftszweiges – und somit 
auch auf die Nichtmitglieder (Aussenseiter) – 
ausgedehnt wird. Damit müssen die Aussenseiter 
nicht nur die Mindestbestimmungen hinsichtlich 
Lohn- und Arbeitsbedingungen des GAV einhal-
ten, sondern – falls vom GAV vorgesehen – 
auch Vollzugskostenbeiträge oder Beiträge  zur 
Aus- und Weiterbildungen leisten.

Bei der Allgemeinverbindlicherklärung geht es 
einerseits darum, die so zialpartnerschaftlichen 
Vereinbarungen vor Niedriglohnkonkurrenz zu 

schützen. Andererseits sollen Aussenseiter nicht 
 wirtschaftlich benachteiligt werden. Die AVE von 
Mindestlohnbestimmungen bedeutet nicht zu-
letzt auch ein Abweichen vom Prinzip der freien 
Lohnbildung, indem den Aussenseitern die Löhne 
und Arbeitsbedingungen vorgeschrieben werden. 
Da es nicht Ziel der AVE sein darf, unbequeme 
Konkurrenten auszuschalten und Markteintritts-
barrieren zu errichten, hat der Gesetzgeber 
im Rahmen des AVEG klare Voraussetzungen defi-
niert, unter welchen ein GAV allgemeinverbind-
lich erklärt werden kann. Eine zentrale Rolle spie-
len dabei die sogenannten Quoren, welche gewis-
sermassen die demokratische Legitimation einer 
AVE sicherstellen sollen. Beim Arbeitgeberquorum 
müssen am GAV mehr als die Hälfte aller Arbeit-
geber der Branche beteiligt sein und beim Arbeit-
nehmerquorum mehr als die Hälfte aller Arbeit-
nehmenden; beim gemischten Quorum müssen 
die beteiligten Arbeitgeber mehr als die Hälfte 
der Arbeitnehmenden der Branche beschäftigen. 
Mit den Quoren wird sichergestellt, dass einer 
Mehrheit der Branche nicht Regelungen einer 
Minderheit aufgezwungen werden. Hingegen wird 
eine Regelung als akzeptabel erachtet, wenn sie 
für eine Mehrheit der Branche bereits gilt und mit 
der AVE auch für die Minderheit als anwendbar 
 erklärt wird. 

Zu-/Abnahme des gewerkschaftlichen Organisationsgrades

Zu-/Abnahme des GAV-Abdeckungsgrades
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 Quelle: OECD / Die Volkswirtschaft

Grafik 1

Entwicklung des GAV-Abdeckungsgrades und des gewerkschaftlichen Organisationsgrades, 
 Anfang 1990er- bis Ende 2000er-Jahre 
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schaftlichen Organisationsgrad seit Anfangs 
der 1990er-Jahre abgenommen. Mit dem 
 erwähnten Bedeutungsgewinn der GAV 
seit Einführung der Personenfreizügigkeit 
 verzeichnet die Schweiz jedoch als eines der 
 wenigen OECD-Länder mit einem geringen 
gewerkschaftlichen Organisationsgrad einen 
stabilen Abdeckungsgrad. Die starke Zunah-
me der Allgemeinverbindlicherklärung von 
GAV dürfte dazu einen Beitrag geleistet 
 haben.

Im Kontext der Mindestlohn-Initiative gilt 
es schliesslich festzuhalten, dass ein hoher 
Abdeckungsgrad durch GAV nicht automa-
tisch auch einen niedrigen Tieflohnanteil be-
deutet. Kollektiv ausgehandelte Mindestlöh-
ne tragen der wirtschaftlichen Situation und 
Wertschöpfungsstärke einer Branche Rech-
nung. Je nach Branche und Tätigkeit haben 
sich die Sozialpartner im Rahmen von GAV-
Verhandlungen denn auch schon auf tiefere 
Mindestlöhne als die von der Mindestlohn-
Initiative geforderten 22 Franken geeinigt: 
zum Beispiel im Gastgewerbe, im Coiffeur- 
oder im Reinigungsgewerbe. Somit sind auch 
in Branchen mit guter GAV-Abdeckung rela-
tiv hohe Tieflohnanteile möglich.� 

Beispiel für Unternehmen mit mehr als 50 
Beschäftigten per Gesetz eine GAV-Verhand-
lungspflicht. In Österreich müssen die Ar-
beitgeber Mitglied einer Handelskammer 
sein, welche sie bei den Kollektivverhandlun-
gen vertritt (Koalitionszwang). Auch die Be-
dingungen, unter welchen der Staat einen 
GAV allgemeinverbindlich erklärt, sind je 
nach Land sehr unterschiedlich. In Spanien 
und Frankreich können Branchen-GAV auch 
auf benachbarte Wirtschaftszweige ausge-
dehnt werden, falls dort keine GAV vorhan-
den sind. Vergleicht man den Abdeckungs-
grad von 50% mit dem Ausland, gilt es diese 
Besonderheiten zu berücksichtigen. 

Trotz sinkendem Organisationsgrad 
 stabiler Abdeckungsgrad

Wie in den meisten Ländern liegt der 
GAV-Abdeckungsgrad auch in der Schweiz 
mit 50% deutlich höher als der gewerkschaft-
liche Organisationsgrad von rund 18%. Dies 
ist unter anderem darauf zurückzuführen, 
dass verschiedene GAV allgemeinverbindlich 
erklärt sind und GAV-Bestimmungen durch 
die unterstellten Unternehmen in der Regel 
auch auf Nicht-Gewerkschaftsmitglieder 
 Anwendung finden. Wie in Grafik 1 ersicht-
lich, hat auch in der Schweiz der gewerk-

Kasten 1
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